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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 4. (1) Der Zivildienst ist in Einrichtungen zu leisten, die auf Antrag ihres 
Rechtsträgers vom Landeshauptmann als Träger des Zivildienstes anerkannt sind. 
Im Anerkennungsbescheid ist anzugeben, 

§ 4. (1) Der Zivildienst ist in Einrichtungen zu leisten, die auf Antrag ihres 
Rechtsträgers vom Landeshauptmann als Träger des Zivildienstes anerkannt sind. 
Im Anerkennungsbescheid ist anzugeben, 

 1. welche Tätigkeiten die Zivildienstpflichtigen bei der Einrichtung zu 
verrichten haben. Für den Fall des Vorliegens einer Berufsberechtigung 
in einem der Gebiete des § 3 Abs. 2 und des Einvernehmens zwischen 
dem Rechtsträger und dem Zivildienstpflichtigen ist auch ein 
qualifizierter Einsatz zulässig; 

 1. welche Dienstleistungen die Zivildienstpflichtigen bei der Einrichtung zu 
verrichten haben. Für den Fall des Vorliegens einer Berufsberechtigung 
in einem der Gebiete des § 3 Abs. 2 und des Einvernehmens zwischen 
dem Rechtsträger und dem Zivildienstpflichtigen ist auch ein 
qualifizierter Einsatz zulässig; 

 2. …  2. … 

 3. welchem Gebiet nach § 3 Abs. 2 der Rechtsträger zuzuordnen ist  3. welchem Gebiet nach § 3 Abs. 2 die Einrichtung zuzuordnen ist; 

    4. gegebenenfalls welche Einsatzstellen einer Einrichtung zuzuordnen sind 
und wie viele Zivildienstplätze diese Einsatzstellen jeweils umfassen; 

  .  5. dass eine Beherrschung des Rechtsträgers einer Einrichtung durch eine 
Gebietskörperschaft vorliegt, wenn die Beherrschungskriterien gemäß 
§ 28 Abs. 3 erfüllt sind. 

(2) … (2) … 

(3) Geeignet ist eine Einrichtung, wenn sie (3) Geeignet ist eine Einrichtung, wenn sie 

 1. überwiegend einer Tätigkeit im Sinne des § 3 dient und  1. überwiegend der Erbringung von Dienstleistungen der in § 3 Abs. 2 und 
3 genannten Gebiete dient und 

 2. eine dem Wesen des Zivildienstes entsprechende Einschulung, 
Beschäftigung, Leitung und Betreuung der Zivildienstpflichtigen 
gewährleistet. 

 2. eine dem Wesen des Zivildienstes entsprechende Einschulung, 
Beschäftigung, Leitung und Betreuung der Zivildienstpflichtigen 
gewährleistet und 

    3. dafür Sorge trägt, dass die technische Infrastruktur zur 
computerunterstützten Absolvierung des Ausbildungsmoduls gemäß 
§ 22a im Wege des E-Learnings zur Verfügung gestellt wird. 

 (3a) Die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Abs. 3 Z 2 ist unter anderem 
durch positiven Abschluss eines entsprechenden Ausbildungsmoduls durch die 
jeweiligen Vorgesetzten gemäß § 38 Abs. 5 nachzuweisen. 

 (3b) Ausbildungsziel des Moduls gemäß Abs. 3a ist die inhaltliche und 
methodische Vermittlung jener Kompetenzen, die erforderlich sind, um den 
Anforderungen des jeweiligen Aufgabenbereichs professionell und 
verantwortungsvoll nachzukommen. Insbesondere sollen die Pflichten und Rechte 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
des Zivildienstpflichtigen sowie die Pflichten des Rechtsträgers sowie des 
Vorgesetzten näher gebracht werden. Der Lehrstoff ist entsprechend der aktuellen 
Rechtslage sowie den dienstlichen Erfordernissen zu vermitteln. Struktur, Inhalte 
und Lernziele des Ausbildungsmoduls sind von der Zivildienstserviceagentur in 
einem Ausbildungsplan festzulegen. Das Modul ist als E-Learning-System zu 
gestalten, als Prüfung zu absolvieren und nach den Kalkülen „mit Auszeichnung 
bestanden“, „bestanden“ und „nicht bestanden“ zu bewerten. Bei positiver 
Absolvierung des Ausbildungsmoduls ist automationsunterstützt eine Bestätigung 
auszustellen. Die Bestätigung über die positive Absolvierung des Moduls ist dem 
Landeshauptmann zu übermitteln. 

(4) Die Anerkennung nach Abs. 1 ist vom Landeshauptmann zu widerrufen, 
wenn 

(4) Die Anerkennung nach Abs. 1 ist vom Landeshauptmann zu widerrufen, 
wenn 

 1. dies der Rechtsträger der Einrichtung beantragt,  1. dies der Rechtsträger der Einrichtung beantragt oder 

 2. die Einrichtung den in den Abs. 2 und 3 festgelegten Voraussetzungen 
nicht mehr entspricht, 

 2. die Einrichtung den in den Abs. 2 und 3 festgelegten Voraussetzungen 
nicht mehr entspricht oder 

 3. …  3. … 

 4. die Einrichtung wiederholt arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen 
nicht eingehalten hat. 

 4. die Einrichtung wiederholt arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen 
nicht eingehalten hat oder 

    5. die Einrichtung in den letzten drei Jahren keinen Nachweis über die 
positive Absolvierung des Moduls gemäß Abs. 3a durch einen 
Vorgesetzten im Sinne des § 38 Abs. 5a erbracht hat oder 

    6. der Rechtsträger der Einrichtung drei Jahre lang keine 
Zivildienstpflichtigen durch Bedarfsanmeldung im Sinne des § 8 Abs. 3 
beantragt hat. 

(5) Die örtliche Zuständigkeit des Landeshauptmannes richtet sich nach dem 
Sitz der Einrichtung. Bei der Anerkennung zusätzlicher Einrichtungen und Plätze 
ist auf die bisherige Auslastung der Plätze in der Einrichtung und in dem 
Bundesland, in dem sich der Sitz der Einrichtung befindet, Bedacht zu nehmen. 
Bescheide gemäß Abs. 1 sind der Zivildienstserviceagentur zur Kenntnis zu 
bringen; soweit sie gegen Bestimmungen über die Anerkennung von 
Einrichtungen nach diesem Paragraphen verstoßen, sind sie nichtig. 

(5) Die örtliche Zuständigkeit des Landeshauptmannes richtet sich nach dem 
Sitz der Einrichtung. Vor der Anerkennung zusätzlicher Einrichtungen und Plätze 
ist die Zivildienstserviceagentur über die bisherige Auslastung der Plätze in der 
Einrichtung und in dem Bundesland, in dem sich der Sitz der Einrichtung findet, 
zu hören. Bei der Anerkennung zusätzlicher Einrichtungen und Plätze ist auf die 
bisherige Auslastung Bedacht zu nehmen. Bescheide gemäß Abs. 1 sind der 
Zivildienstserviceagentur zur Kenntnis zu bringen; soweit sie gegen 
Bestimmungen über die Anerkennung von Einrichtungen nach diesem 
Paragraphen verstoßen, sind sie vom Bundesminister für Inneres aufzuheben. 

(6) … (6) … 

90/M
E

 X
X

V
I. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

2 von 8

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  3 von 8 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 5a. (1) Das Recht, eine Zivildiensterklärung abzugeben, ist 
ausgeschlossen, 

§ 5a. (1) Das Recht, eine Zivildiensterklärung abzugeben, ist 
ausgeschlossen, 

 1. wenn der Wehrpflichtige wegen einer mit Vorsatz begangenen 
gerichtlich strafbaren Handlung, bei der Waffengewalt gegen Menschen 
angewendet oder angedroht wurde oder die im Zusammenhang mit 
Waffen oder Sprengstoff begangen wurde, zu einer Freiheitsstrafe von 
mehr als sechs Monaten rechtskräftig verurteilt wurde, es sei denn, daß 
die Verurteilung getilgt ist oder der Beschränkung der Auskunft aus dem 
Strafregister unterliegt. Eine Anwendung oder Androhung von 
Waffengewalt nach dieser Bestimmung liegt vor, wenn dabei eine Waffe 
im Sinne des § 1 des Waffengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 12/1997, oder 
ein anderes gleichwertiges Mittel verwendet wurde, oder 

 1. wenn der Wehrpflichtige wegen einer mit Vorsatz begangenen 
gerichtlich strafbaren Handlung, bei der Waffengewalt gegen Menschen 
angewendet oder angedroht wurde oder die im Zusammenhang mit 
Waffen oder Sprengstoff begangen wurde, rechtskräftig verurteilt wurde, 
es sei denn, daß die Verurteilung getilgt ist oder der Beschränkung der 
Auskunft aus dem Strafregister unterliegt. Eine Anwendung oder 
Androhung von Waffengewalt nach dieser Bestimmung liegt vor, wenn 
dabei eine Waffe im Sinne des § 1 des Waffengesetzes 1996, BGBl. I 
Nr. 12/1997, oder ein anderes gleichwertiges Mittel verwendet wurde, 
oder 

 2. und 3. …  2. und 3. … 

(2) Ist der Zivildienstwerber nicht ausschließlich wegen einer der im Abs. 1 
Z 1 genannten strafbaren Handlungen verurteilt worden, so hat das ordentliche 
Gericht auf Antrag der Zivildienstserviceagentur mit Beschluß festzustellen, ob 
auf eine solche strafbare Handlung eine mehr als sechsmonatige Freiheitsstrafe 
entfallen ist. Gegen diesen Beschluß steht dem Zivildienstwerber und dem 
Staatsanwalt die binnen zwei Wochen einzubringende Beschwerde an den 
übergeordneten Gerichtshof zu. 

 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

§ 6. (1) und (2) … § 6. (1) und (2) … 

(3) Die Zivildienstserviceagentur hat die Zivildienstpflicht aufzuheben, 
wenn ein Zivildienstpflichtiger 

(3) Die Zivildienstserviceagentur hat die Zivildienstpflicht aufzuheben, 
wenn ein Zivildienstpflichtiger 

 1. wegen einer in § 5a Abs. 1 Z 1 genannten strafbaren Handlung 
rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt 
worden ist, oder 

 1. wegen einer in § 5a Abs. 1 Z 1 genannten strafbaren Handlung 
rechtskräftig verurteilt worden ist, oder 

 2. und 3. …  2. und 3. … 

… … 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

Erlöschen der Zivildienstpflicht nach Ableistung des ordentlichen 
Zivildienstes 

Erlöschen der Zivildienstpflicht nach Ableistung des ordentlichen 
Zivildienstes 

§ 6b. (1) Der Zivildienstpflichtige kann nach Ableistung des ordentlichen § 6b. (1) Der Zivildienstpflichtige kann nach Ableistung des ordentlichen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zivildienstes einmalig das Erlöschen seiner Zivildienstpflicht beantragen, um 
Dienst als 

Zivildienstes insgesamt zwei Mal das Erlöschen seiner Zivildienstpflicht 
beantragen, um Dienst als 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

… … 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) Die tatsächliche Aufnahme in eine der in Abs. 1 Z 1 bis 5 angeführten 
Verwendungen innerhalb der Frist des Abs. 3 ist der Zivildienstserviceagentur 
nachzuweisen. Andernfalls wird der Betroffene wieder zivildienstpflichtig. Die 
Frist des Abs. 3 ist auf Antrag des Betroffenen um bis zu zwölf Monate zu 
verlängern, wenn die tatsächliche Aufnahme aus Gründen, die der Betroffene 
nicht zu vertreten hat, nicht erfolgt ist. Die Zivildienstserviceagentur hat mit 
Bescheid den Beginn der Zivildienstpflicht festzustellen und das 
Militärkommando davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

(4) Die tatsächliche Aufnahme in eine der in Abs. 1 Z 1 bis 5 angeführten 
Verwendungen innerhalb der Frist des Abs. 3 ist der Zivildienstserviceagentur 
nachzuweisen. Andernfalls wird der Betroffene wieder zivildienstpflichtig. Die 
Zivildienstserviceagentur hat mit Bescheid den Beginn der Zivildienstpflicht 
festzustellen und das Militärkommando davon unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. 

(5) … (5) … 

§ 8. (1) und (2) … § 8. (1) und (2) … 

(3) Außer in den Fällen des § 4 Abs. 1 Z 2 dürfen Zivildienstpflichtige der 
Einrichtung in keiner größeren Anzahl zugewiesen werden, als der Rechtsträger 
durch Bedarfsanmeldung beantragt. Beabsichtigt ein Rechtsträger eine 
Ausbildung im Sinne des § 38a Abs. 1 anzubieten oder in Kooperation mit 
Ausbildungseinrichtungen zu ermöglichen, hat die Bedarfsanmeldung auch 
anzugeben, wie viele Zivildienstleistende im nächstfolgenden Jahr höchstens 
ausgebildet werden sollen. Handelt es sich bei dem Rechtsträger um eine 
Gemeinde, so fällt die Antragstellung in deren eigenen Wirkungsbereich. Die 
Zivildienstserviceagentur hat den Rechtsträger aufzufordern, innerhalb eines 
Monats den gesamten Jahresbedarf für das nächstfolgende Jahr bekannt zu geben. 
Der Rechtsträger kann einen Wunsch auf Zuweisung bestimmter 
Zivildienstpflichtiger äußern. Dieser Wunsch ist nach Maßgabe der Erfordernisse 
des Zivildienstes zu berücksichtigen. Teilt ein Rechtsträger der 
Zivildienstserviceagentur mit, dass er bis auf weiteres während des gesamten 
Jahres mindestens zwei Drittel der vom Landeshauptmann zugelassenen 
Zivildienstplätze besetzt haben möchte, so hat die Zivildienstserviceagentur 
entsprechende Zuweisungen vorzunehmen, soweit nicht Erfordernisse des 
Zivildienstes entgegenstehen. Während der Geltungsdauer dieser Mitteilung 
bedarf es keiner weiteren Bedarfsanmeldung durch den Rechtsträger. 

(3) Außer in den Fällen des § 4 Abs. 1 Z 2 dürfen Zivildienstpflichtige der 
Einrichtung in keiner größeren Anzahl zugewiesen werden, als der Rechtsträger 
durch Bedarfsanmeldung beantragt. Handelt es sich bei dem Rechtsträger um eine 
Gemeinde, so fällt die Antragstellung in deren eigenen Wirkungsbereich. Die 
Zivildienstserviceagentur hat den Rechtsträger aufzufordern, innerhalb eines 
Monats den gesamten Jahresbedarf für das nächstfolgende Jahr bekannt zu geben. 
Der Rechtsträger kann einen Wunsch auf Zuweisung bestimmter 
Zivildienstpflichtiger äußern. Dieser Wunsch ist nach Maßgabe der Erfordernisse 
des Zivildienstes zu berücksichtigen. Teilt ein Rechtsträger der 
Zivildienstserviceagentur mit, dass er bis auf weiteres während des gesamten 
Jahres mindestens zwei Drittel der vom Landeshauptmann zugelassenen 
Zivildienstplätze besetzt haben möchte, so hat die Zivildienstserviceagentur 
entsprechende Zuweisungen vorzunehmen, soweit nicht Erfordernisse des 
Zivildienstes entgegenstehen. Während der Geltungsdauer dieser Mitteilung 
bedarf es keiner weiteren Bedarfsanmeldung durch den Rechtsträger. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

§ 15. (1) … § 15. (1) … 

(2) In die Zeit des ordentlichen Zivildienstes werden nicht eingerechnet: (2) In die Zeit des ordentlichen Zivildienstes werden nicht eingerechnet: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. die Zeit, in der der Zivildienstpflichtige sich in den Fällen der §§ 19 
Abs. 2 und 23c Abs. 3 nicht einer Untersuchung durch einen Amts- oder 
Vertrauensarzt der Einrichtung unterzogen hat, obwohl ihm dies 
zumutbar gewesen wäre, bis er der Aufforderung nachkommt oder seinen 
Dienst wieder in dienstfähiger Verfassung antritt. 

 4. die Zeit, in der der Zivildienstpflichtige sich in den Fällen der §§ 19 
Abs. 2, 23c Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 nicht einer Untersuchung durch einen 
Amts- oder Vertrauensarzt der Einrichtung unterzogen hat, obwohl ihm 
dies zumutbar gewesen wäre, bis er der Aufforderung nachkommt oder 
seinen Dienst wieder in dienstfähiger Verfassung antritt. 

(3) … (3) … 

§ 19a. (1) … § 19a. (1) … 

(2) Zivildienstleistende, die durchgehend länger als 18 Tage aus 
gesundheitlichen Gründen dienstunfähig sind, gelten mit Ablauf des 18. Tages 
der Dienstunfähigkeit als vorzeitig aus dem Zivildienst entlassen. Auf Antrag hat 
die Zivildienstserviceagentur den Zeitpunkt der Entlassung festzustellen. 

(2) Zivildienstleistende, die insgesamt 21 Kalendertage aus gesundheitlichen 
Gründen dienstunfähig sind, gelten mit Ablauf des 21. Kalendertages der 
Dienstunfähigkeit als vorzeitig aus dem Zivildienst entlassen. Die 
Zivildienstserviceagentur hat in diesen Fällen eine Untersuchung durch den 
Amtsarzt zu veranlassen. Auf Antrag hat die Zivildienstserviceagentur den 
Zeitpunkt der Entlassung festzustellen. 

(3) Ist die angeführte Dienstunfähigkeit auf eine Gesundheitsschädigung 
infolge des Zivildienstes zurückzuführen, so findet Abs. 1 nur dann Anwendung, 
wenn der betroffene Zivildienstleistende mit seinem unverzüglichen Ausscheiden 
aus dem Zivildienst einverstanden ist. 

(3) Ist die angeführte Dienstunfähigkeit nachweislich auf eine 
Gesundheitsschädigung infolge des Zivildienstes zurückzuführen, so ist dieser 
Zeitraum nicht in die Summe gemäß Abs. 2 einzurechnen, es sei denn, der 
betroffene Zivildienstleistende ist damit einverstanden. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

§ 20. In den Verfahren nach diesem Abschnitt kommt dem 
Zivildienstpflichtigen Parteistellung zu. Der Zuweisungsbescheid gemäß § 8 ist 
auch dem jeweiligen Rechtsträger zu übermitteln. Über andere behördliche 
Entscheidungen nach diesem Abschnitt ist der betroffene Rechtsträger zu 
informieren. 

§ 20. In den Verfahren nach diesem Abschnitt kommt dem 
Zivildienstpflichtigen Parteistellung zu. Der jeweilige Rechtsträger ist über die 
Zuweisung und andere behördliche Entscheidungen nach diesem Abschnitt zu 
informieren. 

 § 22a. (1) Der Zivildienstleistende ist verpflichtet, das Ausbildungsmodul 
„Staat und Recht“ zu absolvieren. 

 (2) Ausbildungsziel ist die inhaltliche Vermittlung von Basiswissen über die 
Geschichte Österreichs sowie von Grundlagen über Grundprinzipien der 
Verfassung, den Stufenbau der Rechtsordnung, die Staatsgewalten, den Weg der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesgesetzgebung, die Organisation der Verwaltung und Gerichtsbarkeit, den 
Rechtsschutz und die Kontrolle, die Grund- und Freiheitsrechte und des Rechts 
der Europäischen Union. 

 (3) Struktur, Inhalte und Lernziele des Ausbildungsmoduls sind von der 
Zivildienstserviceagentur in einem Ausbildungsplan festzulegen. 

 (4) Das Modul ist als E-Learning-System zu gestalten. 

 (5) Das Modul ist als Prüfung zu absolvieren und nach den Kalkülen „mit 
Auszeichnung bestanden“, „bestanden“ und „nicht bestanden“ zu bewerten. 

 (6) Bei positiver Absolvierung des Ausbildungsmoduls ist 
automationsunterstützt eine Bestätigung auszustellen. 

 (7) Die Absolvierung des Moduls ist während der Dienstzeit zu ermöglichen, 
wobei betreffend den Zeitpunkt und die Dauer auf die dienstlichen Interessen der 
Einrichtung angemessen Rücksicht zu nehmen ist. 

§ 23c. (1) … § 23c. (1) … 

 (1a) Liegt eine Gesundheitsschädigung infolge des Zivildienstes im Sinne 
des § 19a Abs. 3 vor, ist der Zivildienstleistende verpflichtet, dies unverzüglich 
seinem Vorgesetzten zu melden. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Abschnitt VI Abschnitt VI 

Pflichten des Rechtsträgers der Einrichtung und seine finanziellen 
Beziehungen zum Bund sowie Pflichten des Vorgesetzten 

Pflichten des Rechtsträgers der Einrichtung und seine finanziellen 
Beziehungen zum Bund sowie Pflichten des Vorgesetzten 

§ 38. (1) … § 38. (1) … 

 (2) Der Rechtsträger der Einrichtung hat dafür Sorge zu tragen, dass den 
seinen Einrichtungen zugewiesenen Zivildienstleistenden die technische 
Infrastruktur zur Absolvierung des Moduls gemäß § 22a unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt wird. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

 (5a) Der Vorgesetzte ist verpflichtet, das Modul gemäß § 4 Abs. 3a zu 
absolvieren und dem Rechtsträger der Einrichtung die Bestätigung über den 
positiven Abschluss zeitgerecht zu übermitteln. Dieses Modul ist längstens alle 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
drei Jahre zu wiederholen. Erfolgt kein zeitgerechter Nachweis über die positive 
Absolvierung, ist die Ausübung der Vorgesetztenfunktion durch diese Person 
nicht mehr zulässig. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 

§ 39. (1) bis (3) … § 39. (1) bis (3) … 

(4) Hat der Vorgesetzte begründete Zweifel an der krankheitsbedingten 
Dienstverhinderung eines Zivildienstleistenden, hat er Beginn und 
voraussichtliches Ende der Dienstverhinderung jener Bezirksverwaltungsbehörde 
anzuzeigen, in deren Sprengel sich der Zivildienstleistende aufhält. Die 
Bezirksverwaltungsbehörde hat sich unverzüglich über die Umstände der 
Dienstverhinderung Kenntnis zu verschaffen und ~ wenn dies aus besonderen 
Gründen geboten erscheint ~ für die Untersuchung durch einen Amtsarzt Sorge 
zu tragen. Übersteigt die Dauer krankheitsbedingter Dienstverhinderungen das 
Ausmaß von 18 Tagen, hat der Vorgesetzte überdies die Zivildienstserviceagentur 
zu informieren. 

(4) Hat der Vorgesetzte begründete Zweifel an der krankheitsbedingten 
Dienstverhinderung eines Zivildienstleistenden, hat er Beginn und 
voraussichtliches Ende der Dienstverhinderung jener Bezirksverwaltungsbehörde 
anzuzeigen, in deren Sprengel sich der Zivildienstleistende aufhält. Die 
Bezirksverwaltungsbehörde hat sich unverzüglich über die Umstände der 
Dienstverhinderung Kenntnis zu verschaffen und ~ wenn dies aus besonderen 
Gründen geboten erscheint ~ für die Untersuchung durch einen Amtsarzt Sorge 
zu tragen. Erreicht die Dauer krankheitsbedingter Dienstverhinderungen 21 
Kalendertage, hat der Vorgesetzte überdies die Zivildienstserviceagentur zu 
informieren. 

Bestätigung und Kompetenzbilanz Bestätigung und Kompetenzbilanz 

§ 41. (1) Zusätzlich zur Bestätigung der Zivildienstserviceagentur über 
Beginn und Ende der Ableistung des ordentlichen Zivildienstes hat der 
Rechtsträger der Einrichtung dem Zivildienstpflichtigen einen Nachweis über die 
im ordentlichen Zivildienst erworbenen Ausbildungen, Kenntnisse und 
Fähigkeiten auszustellen (Kompetenzbilanz). Diese Kompetenzbilanz hat die 
genaue Bezeichnung und das Stundenausmaß einer vom Rechtsträger 
durchgeführten Einschulung, Aus- und Fortbildung sowie eine Beschreibung der 
erfolgten praktischen Verwendung zu enthalten, die geeignet ist, eine 
Anrechnung im Rahmen von weiteren Ausbildungen in den Berufen der Gebiete 
des § 3 Abs. 2 zu ermöglichen. 

§ 41. (1) Zusätzlich zur Bestätigung der Zivildienstserviceagentur über 
Beginn und Ende der Ableistung des ordentlichen Zivildienstes hat der 
Rechtsträger der Einrichtung dem Zivildienstpflichtigen einen Nachweis über die 
im ordentlichen Zivildienst erworbenen Ausbildungen, Kenntnisse und 
Fähigkeiten sowie die positive Absolvierung des Moduls gemäß § 22a 
auszustellen (Kompetenzbilanz). Diese Kompetenzbilanz hat die genaue 
Bezeichnung und das Stundenausmaß einer vom Rechtsträger durchgeführten 
Einschulung, Aus- und Fortbildung sowie eine Beschreibung der erfolgten 
praktischen Verwendung zu enthalten, die geeignet ist, eine Anrechnung im 
Rahmen von weiteren Ausbildungen in den Berufen der Gebiete des § 3 Abs. 2 zu 
ermöglichen. 

(2) … (2) … 

§ 76b. (1) bis (12) … § 76b. (1) bis (12) … 

 (13) Für Einrichtungen, die vor dem 1. Juli 2019 bereits als Träger des 
Zivildienstes anerkannt waren, gilt § 4 Abs. 4 Z 5 mit der Maßgabe, dass der 
erstmalige Nachweis über die positive Absolvierung des Moduls gemäß § 4 
Abs. 3a bis 30. Juni 2020 zu erbringen ist. 

§ 76c. (2) bis (36) … § 76c. (2) bis (36) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 (37) § 4 Abs. 1 Z 1 und Z 3 bis Z 5, Abs. 3 Z 1, Abs. 4 Z 1 bis Z 4 und Z 6 
und Abs. 5, § 5a Abs. 1 Z 1, § 6 Abs. 3 Z 1, § 6b Abs. 1 und 4, § 8 Abs. 3, § 15 
Abs. 2 Z 4, § 19a Abs. 2 und 3, § 20, § 23c Abs. 1a und § 39 Abs. 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2018 treten mit 1. Jänner 2019 in 
Kraft; gleichzeitig tritt § 5a Abs. 2 außer Kraft. 

 (38) § 4 Abs. 3 Z 2 und 3, Abs. 3a, 3b und 4 Z 5, § 22a, § 38 Abs. 2 und 5a, 
§ 41 Abs. 1 und § 76b Abs. 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XX/2018 treten mit 1. Juli 2019 in Kraft.   
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